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Sechste Durchführungsbestimmung* 
zur Approbationsordnung für Ärzte.

Vom 7. Januar 1961
Auf Grund des § 19 der Approbationsordnung für 

Ärzte vom 16. Februar 1949 (ZVOB1. S. 120) wird fol
gendes bestimmt:

§ 1
(1) § 1 Abs. 2 der Dritten Durchführungsbestimmung 

vom 21. Januar 1955 zur Approbationsordnung für 
Ärzte (GBl. I S. 108) in der Fassung der Vierten Durch
führungsbestimmung vom 29. Juli 1955 (GBl. I S. 580) 
erhält folgende Fassung:

„Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses reicht den 
Antrag, eine beglaubigte Abschrift des Prüfungszeug
nisses, einen Lebenslauf und ein Lichtbild des Bewer
bers dem Kat des Bezirkes, Abteilung Gesundheits
und Sozialwesen, ein, in dessen Bereich die Prüfung 
abgelegt wurde. Die eingereichten Unterlagen ver
bleiben bei den Approbationsakten.“
(2) § 1 der Dritten Durchführungsbestimmung wird 

durch folgenden Abs. 3 ergänzt:
„Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses vermerkt 
auf dem Antrag oder auf der beglaubigten Abschrift 
des Prüfungszeugnisses, ob die Erteilun^-der Appro
bation befürwortet wird oder ob Gründe bekannt 
sind, die eine Versagung der Approbation entspre
chend der Approbationsordnung für Ärzte vom 
16. Februar 1949 (ZVOB1. S. 120) rechtfertigen.“

§ 2
(1) § 6 der Dritten Durchführungsbestimmung wird 

durch folgenden Abs. 2 ergänzt:
» 5. DB (GBl. I 1956 S. 1181)

„Ärzte, die außer der ärztlichen Approbation auch die 
zahnärztliche Approbation besitzen (Doppelappro
bierte), leisten für die Ausbildung als Facharzt für 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten in Abweichung 
von der im Abs. 1 getroffenen Regelung die Pflicht
assistentenzeit wie folgt ab:

4 Monate Chirurgie,
4 Monate Innere Medizin,
4 Monate Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten oder 

Kinderkrankheiten.“
(2) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3.

§ 3
§ 7 Abs. 1 der Dritten Durchführungsbestimmung 

wird wie folgt ergänzt:
„Pathologische Physiologie“.

§ 4
§ 9 der Dritten Durchführungsbestimmung wird ge

strichen.
§ 5

§ 5 der Vierten Durchführungsbestimmung vom 
29. Juli 1955 zur Approbationsordnung für Ärzte (GBl. I 
S. 580) wird gestrichen. Die Approbationsurkunde ist 
nach der Anlage zu § 12 Abs. 3 der Dritten Durchfüh
rungsbestimmung zu erteilen.

§ 6
Diese Durchführungsbestimmung tritt mit Wirkung 

vom 1. Januar 1961 in Kraft.
Berlin, den 7. Januar 1961

Der Minister für Gesundheitswesen
I. V.: Dr. G e h r i n g 

Stellvertreter des Ministers
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